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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §5;

Rechtssatz

Bei Unternehmen, deren Firma im Firmenbuch eingetragen ist und deren Gewinn somit nach § 5 EStG zu ermitteln ist,

gehört neben dem notwendigen auch das gewillkürte Vermögen zum Betriebsvermögen.
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